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1. Art der baulichen Nutzung

   § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO § 4 BauNVO

WA

Allgemeine Wohngebiete

2. Maß der baulichen Nutzung

   § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB § 16 BauNVO

Grundflächenzahl 0,4
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PLANGRUNDLAGE

Die Planunterlage erfüllt die Anforderungen des §1 der

Planzeichenverordnung, Stand: Mai 2016

Datengrundlage:

Geobasisinformationen der Vermessungs- und

Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz -

Stand: Mai 2016

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS/ FRÜHZEITIGE

ÖFFENTLICHKEITS- UND BEHÖRDENBETEILIGUNG

Der Ortsgemeinderat Wißmannsdorf hat am 24.02.2015 gem.

§ 2 (1) BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes

beschlossen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde

gleichzeitig der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde

Bitburg-Land im betreffenden Teilgebiet geändert

(Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB).

In der Sitzung am 26.08.2015 hat der Gemeinderat einem ersten

Planentwurf zugestimmt und die frühzeitige

Öffentlichkeitsbeteiligung und frühzeitige Beteiligung der Behörden

und sonstigen Träger (§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB) beschlossen.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte mittels

ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung v. 05.12.2015 in der

Zeit vom 14.12.2015 bis 30.12.2015 bei der

Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land. Mit Schreiben vom

25.11.2015 wurden weiterhin die Behörden und sonstigen Träger

frühzeitig über die Planung unterrichtet und zur Äußerung bis zum

30.12.2015 aufgefordert.

Wißmannsdorf, den  ............................

(S)

...................................................

     Rudolf Winter

   Ortsbürgermeister

OFFENLEGUNG UND BETEILIGUNG

DER BEHÖRDEN

Am 15.03.2016 wurde der Bebauungsplanentwurf gebilligt und

seine Offenlegung gem. Ortsbürgermeister § 3 (2) BauGB sowie

die gleichzeitige Einholung der Stellungnahme der Behörden und

sonstigen Träger gem. §4 (2) BauGB (§§ 4a (2) u. 8 (3) BauGB -

Parallelverfahren) beschlossen.

Dieser Bebauungsplanentwurf einschließlich der

Textfestsetzungen hat mit der Begründung gem. § 3 (2) BauGB

für die Dauer eines Monats in der Zeit vom 30.05.2016 bis

30.06.2016 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Ort und

Dauer der Auslegung wurden am 21.05.2016 mit dem Hinweis

ortsüblich bekannt gemacht, dass Stellungnahmen zu dem

Entwurf während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

In dieser Bekanntmachung wurde zudem den weiteren

Hinweisbestimmungen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

nachgekommen.

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde

mit Schreiben vom 10.05.2016 Gelegenheit zur Stellungnahme

gegeben (§ 4 (2) BauGB).

Wißmannsdorf, den  ............................

(S)

...................................................

               Rudolf Winter

  Ortsbürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat Wißmannsdorf hat am 25.07.2016

den Bebauungsplan gem. § 24 der Gemeindeordnung

von Rheinland-Pfalz und gem. § 10 (1) BauGB als

Satzung

BESCHLOSSEN.

Wißmannsdorf, den  ............................

(S)

...................................................

      Rudolf Winter

  Ortsbürgermeister

AUSFERTIGUNG

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen

Inhaltes dieses Bebauungsplanes mit dem Willen des

Gemeinderates sowie die Einhaltung des gesetzlich

vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung

des Bebauungsplanes werden bekundet.

Wißmannsdorf, den  ............................

(S)

...................................................

     Rudolf Winter

  Ortsbürgermeister

BEKANNTMACHUNG

Die Genehmigungsverfügung der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm vom .......................................

ist am ................................. gem. § 10 BauGB ortsüblich bekanntgemacht worden mit dem Hinweis, dass der

Bebauungsplan während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land sowie

beim Ortsbürgermeister in Wißmannsdorf von jedermann eingesehen werden kann.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan am ...................................... in Kraft getreten.

Bitburg, den ......................................

(S)

i. A. .......................................................

Verbandsgemeindeverwaltung

Bitburg-Land

Geländeschnitt,  1:250

15. Sonstige Planzeichen

   § 9 Abs. 5 BauGB

11. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung

      von Bodenschätzen

    § 5 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 6,  BauGB

Flächen für Aufschüttung

   § 9 Abs. 7 BauGB

Standplätze zur Entleerung der

Abfallbehälter

GENEHMIGUNG

Dieser Bebauungsplan einschließlich der Textfest-

setzungen wird gemäß § 10 i. V. m. § 8 Abs. 3 BauGB

mit Schreiben vom .......................................,

Az.: .................................

genehmigt.

54634 Bitburg, den  ............................

Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm

Im Auftrag:

(S)

...................................................

Gerhard Annen

Die ortsübliche Bekanntmachung wurd nach

Maßnahme des § 10 BauGB angeordnet.

Wißmannsdorf, den  ............................

(S)

...................................................

     Rudolf Winter

  Ortsbürgermeister

BEKANNTMACHUNG

Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig. Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung ist am

...................................... gemäß § 10 (3) BauGB ortstüblich bekannt gemacht worden, mit dem Hinweis, dass

der Bebauungsplan während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land sowie

beim Ortsbürgermeister in Wißmannsdorf von jedermann eingesehen werden kann.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan am ...................................... in Kraft getreten.

Bitburg, den ......................................

(S)

i. A. .......................................................

Verbandsgemeindeverwaltung

Bitburg-Land
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